
Wann erhalte ich meine eGK?

Die ersten Gesundheitskarten werden 
voraussichtlich Ende 2011 eingeführt. 
Da der genaue Zeitpunkt nicht feststeht, 
wird möglicherweise ein längerer Zeit-
raum zwischen der Zusendung Ihres 
Lichtbildes und der Ausgabe der neuen 
Karte entstehen. Deshalb bitten wir um 
etwas Geduld. Ihre elektronische Gesund-
heitskarte senden wir  Ihnen dann un-
aufgefordert mit weiteren Informationen 
automatisch zu.

Was ist mit meiner bisherigen 
Krankenversichertenkarte?

Diese behalten Sie bis zur endgültigen 
bundesweit flächendeckenden Einführung 
der eGK. Sie gilt weiterhin als Behand-
lungsausweis und ist bei Ärzten, Zahnärz-
ten und in Krankenhäusern vorzulegen.

Hotline: 0385 6373830
 Internet: www.die-ik.de (Webcode 
EGK1000)

Die elektronische Gesundheitskarte

Informationen zum Lichtbild



Die elektronische 
Gesundheitskarte

Warum eine neue Karte?

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung wurde beschlossen, 
dass alle gesetzlich Krankenversicherten eine neue 
Versichertenkarte erhalten - die elektronische 
Gesundheitskarte. 

Die bisherige Krankenversichertenkarte wird des-
halb Schritt für Schritt durch die neue elektronische 
Gesundheitskarte (eGK) abgelöst.

Die eGK ist zukünftig der Schlüssel zu neuen An-
wendungen. Mit ihr sollen die medizinische Versor-
gung und die Qualität der Behandlung verbessert 
sowie die Effizienz gesteigert werden.

Warum ein Lichtbild?

Das Lichtbild macht die eGK künftig noch sicherer. 
Für alle Versicherten ab Vollendung des 15. Lebens-
jahres ist ein aktuelles Lichtbild gesetzlich vorge-
schrieben. Darum bitten wir Sie, uns ein aktuelles 
Bild (Passfoto) zuzusenden.

Die Kosten für das Lichtbild sind durch Sie zu tra-
gen. Ohne Lichtbild sollen die Krankenkassen keine 
Gesundheitskarte ausstellen.

Nur wenige Personengruppen sind von der Abgabe 
eines Lichtbildes befreit. Dazu zählen beispielswei-
se Schwerpflegebedürftige. Mehr Informationen 
zur Befreiung erhalten Sie über unsere Hotline 
unter der Nummer 0385 6373830 oder auf 
unserer Internetseite www.die-ik.de.

Der Rücksendebogen

Ziehen Sie die Schutzfolie ab, kleben Sie das Foto 
mittig in das vorgesehene Feld ein und drücken es 
fest an. Bitte vergessen Sie nicht die Unterschrift 
und Ihre Kontaktdaten! 
Damit erleichtern Sie uns 
eventuelle Nachfragen.

Nutzen Sie zur Rücksendung den beigefügten 
Antwortumschlag.

Digitales Bild

Sie haben alternativ die Möglichkeit, Ihr Bild über 
unsere Internetseite auf elektronischem Weg ein-
zureichen. Unter www.die-ik.de steht Ihnen ein 
Bereich zum Bildupload zur Verfügung.

Sie benötigen zur Identifizierung die Nummer der 
Kasse, Ihre Versichertennummer und das Gültig-
keitsdatum Ihrer aktuellen Krankenversichertenkarte. 
Diese Informationen finden Sie ganz einfach unten 
auf der Vorderseite Ihrer bisherigen Krankenversi-
chertenkarte.

Hinweisezur Fotoqualität finden
Sie auf der Rückseite

Name

Vorname
Versichertennr.
Geburtsdatum
Telefonnummer*
E-Mail-Adresse** für eventuelle Rückfragen der IKK

Bei minderjährigen Versicherten Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

Unterschrift

So funktioniert der Lichtbildantrag:� Je Antrag bitte nur ein
Passbild einsenden.

� Ziehen Sie die Schutzfolie ab
und kleben Sie das Passbild
(Größe 35 x 45 mm) in das
vorgesehene Feld mittig ein.�� Bitte Unterschrift nicht

vergessen!

� Den Antrag im beiliegenden
Umschlag zurücksenden.

� Bitte keine weiteren Unterlagen
beifügen! Sie helfen uns, den
Antrag schneller zu bearbeiten.

��

Ich bestätige, dass das nebenstehende Bild mich darstellt.

Ich willige in die Verarbeitung meiner Daten gemäß der umseitigen

Datenschutzerklärung ein.

Das Papierbild

• Das Passbild muss aktuell, sauber, unbeschädigt
sein und Sie deutlich erkennbar abbilden; es
muss zudem scharf, klar und kontrastreich sein.

• Optimal ist ein Passbild 35 x 45 Millimeter
groß (ohne Rand gemessen); das Gesicht
darauf sollte mindestens 32 Millimeter hoch sein.

• Der Hintergrund sollte einfarbig und ohne
störende Gegenstände sein.

• Beim Tragen einer Kopfbedeckung aus religiösen
Gründen muss das Gesicht dennoch deutlich
erkennbar sein.




